PRESSE-INFORMATIONEN ZUM HGV BREDSTEDT��Sie finden hier die wichtigsten Infos zum HGV Bredstedt für Ihre Veröffentlichungen,


u.a. Infos, Chronik, Satzungen und den derzeitigen Vorstand (Stand März 2010)�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��"Der Handels- und Gewerbeverein bezweckt eine tatkräftige Vertretung�und Förderung der Interessen�der Handels- und Gewerbetreibenden in Bredstedt und Umgebung."�Artikel 1 der Satzung des HGV���Der HGV Bredstedt -�Verantwortung für seine Mitglieder.��initiert und organisiert Veranstaltungen, z.B. die Markttage,�verkaufsoffene Sonntage, die Messe, den Weihnachtsmarkt.��unterstützt den Fremdenverkehrsverein - �Werbung für die ganze Stadt.��organisiert gemeinschaftliche Werbeauftritte.��hält regelmäßig Versammlungen ab = Information und Kommunikation.��vertritt seine Mitglieder, z.B. gegenüber der Stadtvertretung.��---------------------------------------------------------------------------------��DER VORSTAND��Stand: Februar 2009�


1. Vorsitzender:     Klaus G. Otzen�2. Vorsitzender:     Michael Thomsen�Schriftführer:         Manfred Feddersen�Schatzmeister:       Christoph Petersen�Beisitzer/innen:      Heidi Sönksen�                               Lorenz-Peter Volquardsen�                               Karsten Werner�                               Jochen Lempfert �


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





CHRONIK DES HGV BREDSTEDT��Infolge einer Anzeige im Jahre 1930 im Friesencourier wurden einige Bredstedter Kaufleute aufmerksam auf die Weihnachtsaktivitäten in den Nachbarorten Leck, Niebüll und Husum, die zu damaliger Zeit durch Basare, Variete und Märchenspiele auf sich aufmerksam machten und die Landbevölkerung mit eingesetzten Autobussen in die Orte holten.��Kaufmann Emil Carstens nahm dieses zum Anlass, am 5. Dezember 1930 zu einer 1. Versammlung aller hiesigen Ladeninhaber und Gewerbetreibenden einzuladen. Zwar schon etwas spät in der Zeit wurde trotzdem beschlossen, Autobusse einzusetzen, um die Landbevölkerung an den letzten verbleibenden Tagen bis Weihnachten nach Bredstedt zu bringen. Schon in dieser Runde wurde der Gedanke zur Gründung eines Zusammenschlusses Bredstedter Kaufleute ins Auge gefasst.�Im darauffolgenden Jahr, am 24. Februar 1931, traf man sich im "Landschaftlichen Haus"am Markt zu einer vorbereitenden Sitzung zur Gründung eines Handels- und Gewerbevereins. An dieser Versammlung nahmen 17 Bredstedter Kaufleute teil.


�Zum 1. Vorsitzenden wurde Kaufmann Emil Carstens gewählt, 2. Vorsitzender war Bäckermeister Johann Jochimsen, als 1. Schriftführer wurde Möbelkaufmann Edlef Bandixen gewählt, 1. Kassierer wurde der damalige Direktor der Spar- und Leihkasse zu Bredstedt Felix Jessen.�Leider konnte der Verein nur 3 Jahre fördernd für die Bredstedter Wirtschaft wirken, denn im Jahre 1934 wurden durch Erlass der NSDAP Vereine wie der Handels- und Gewerbeverein verboten.�Am 19. März 1934 fand die Vereinsversammlung unter Aufsicht des Ortsgruppenleiters der NSDAP statt, wo die Auflösung des Vereins beschlossen wurde. Das verbleibende Vermögen von 397,64 Reichsmark dufte nur noch vom Vereinsführer Emil Carstens mit Genehmigung des Ortsgruppenleiters der NSDAP zur gemeinnützigen Arbeit zum Wohle der Stadt genutzt werden.��Trotz des Versammlungsverbotes durch die NSDAP war die Bredstedter Kaufmannschaft in den 30er Jahren bis Kriegsbeginn aktiv.�So wurden unter anderem Ausstellungen (Vorläufer der heutigen Messe) in verschiedenen Bredstedter Sälen wie auf dem Foto im Trichter des Biergartens veranstaltet.�Am 23. 4. 1948 hieß es "Wir sind wieder da!"�Protokollen ab 1951 können wir nach wie vor entnehmen, daß das Hauptaugenmerk immer auf das Problem der Mobilität gelegt wurde - wie bekommen wir die Landbevölkerung zum Einkauf nach Bredstedt?�In der Vorweihnachtszeit wurden bereits in den fünfziger Jahren verkaufsoffene Sonntage durchgeführt, an denen die Bredstedter Geschäfte von 13.00 - 18.00 Uhr geöffnet hatten.�Es gab gemeinsame Wurfsendungen, die in der Weihnachtszeit und zu den Winter- und Sommerschlußverkäufen herausgebracht wurden. Außerdem wurden auf Anregung des HGV Sprechstunden des Finanzamtes Husum in Bredstedt abgehalten.�Anfang der fünfziger Jahre organisierte der HGV in der Adventszeit einen Weihnachtsmarkt mit Märchenbildern auf dem Marktplatz. ältere Mitbürger erinnern sich noch gerne dieser gelungenen Weihnachtsaktion. 1953 organisierte der HGV erstmalig in der Adventszeit eine Lichterwerbung. Wie richtig schon damals diese Entscheidung war, zeigt "Bredstedt im Lichterglanz" noch heute Aktionen, die noch heute die Wirtschaftskraft der Stadt stärken sollen, wurden in den 80er und 90er Jahren ins Leben gerufen.�Markttage und Messen lassen sich aus dem aktuellen Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegdenken.�Die Bredstedter Markttage z.B. sind zu einem Publikumsmagneten erster Güte geworden und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.�Der Handels- und Gewerbeverein wird sich auch im neuen Jahrtausend für die Wirtschaftskraft der Stadt einsetzen.��---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�


SATZUNG�des Handels- und Gewerbeverein e.V. Bredstedt��Artikel 1�Der Handels- und Gewerbeverein bezweckt eine tatkräftige Vertretung und Förderung der Interessen der Handels- und Gewerbetreibenden in Bredstedt und Umgebung. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.��Artikel 2�Mitglied des Vereins kann jeder in Bredstedt und näherer Umgebung Handel- und Gewerbetreibender werden, der sein Geschäft selbständig betreibt. Ferner juristische Personen, Beamte, Geschäftsführer und freiberuflich Tätige. �Der Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist Voraussetzung für die Mitgliedschaft.��Artikel 3 �Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten. Die jeweilige Höhe wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.��Artikel 4�Der Austritt aus dem Verein kann nur zum Schluß eines Kalender-Jahres unter Innehaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten schriftlich erklärt werden und muß an den 1. Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter gerichtet sein.��Artikel 5�Wer mit seinem Beitrag ein volles Jahr im Rückstand ist und nicht binnen einer Frist von vier Wochen nach Empfang einer schriftlichen Mahnung die Zahlung nachholt, kann aus dem Verein ausgeschlossen werden.�Aus dem Verein wird weiter ausgeschlossen:�1.) wer sich einer strafbaren Handlung schuldig macht;�2.) wer den Vereinsfrieden stört und den Beschlüssen zuwider handelt.�Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand.�Dem Ausgeschlossenen steht das Recht zu, Berufung einzulegen. über die Berufung entscheidet der Vorstand und der Beirat endgültig.��Mit dem Ausschluß erlischt jeder Anspruch am Vereinsvermögen.��Artikel 6�Die Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung. Außerdem besteht ein mit besonderen Aufgaben betrauter Beirat. ��Artikel 7�Der Vorstand im Sinne des Artikel 26 BGB besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen kann den Verein allein vertreten.��Artikel 8�Der Beirat wird gebildet aus:�1.) dem Schriftführer�2.) dem Kassenführer�sowie �3.) 4 Beisitzern��Artikel 9�Die einmal jährlich stattfindende Mitgliederversammlung beschließt über die Beiträge, die Entlastung des Vorstandes, die Entlastung der Kassierer, sowie die Wahl des Vorstandes, die Wahl des Beirats, die Wahl der Beisitzer und über Satzungsänderungen.�Die Mitglieder des Vorstandes, des Beirats und die Beisitzer werden auf die Dauer von jeweils 2 Jahren mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. In den Jahren mit den ungeraden Zahlen scheiden der 1. Vorsitzende, der Schriftführer, 1. und 3. Beisitzer.�In den Jahren mit den geraden Zahlen der 2. Vorsitzende, der  Kassierer sowie die Beisitzer 2 und 4. Die Wiederwahl ist zulässig.��Artikel 10�Der Vorstand führt den Verein unter eigener Verantwortung. Er beruft den Gesamtvorstand und die Mitgliederversammlung ein und führt darin den Vorsitz.�Er bestimmt jeweils die Tagesordnung.��Artikel 11�Die Mitgliederversammlung ist gültig einberufen und beschlußfähig, wenn die Einladung mindestens eine Woche vor dem Tage der Versammlung und unter der Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist. Eine Mitgliederversammlung hat alljährlich stattzufinden. Der 1. Vorsitzende kann weitere Mitgliederversammlungen einberufen. Er muß es innerhalb eines Monats tun, wenn vom zehnten Teil der Mitglieder eine begründete Mitgliederversammlung beantragt wird.��Artikel 12�?ber die Beschlüsse und den Verlauf der Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen ist Niederschrift zu führen.��Artikel 13�Die Verwaltung des Vereinsvermögens hat nach kaufmännischen Grundsätzen zu erfolgen. Die Kasse ist jährlich von 2 Kassenrevisoren zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden.�Gemeinsame Werbemaßnahmen in Einnahme und Ausgabe unterliegen auch der Kassenprüfung.��Artikel 14�Eine Auflösung des Vereins kann in einer Mitgliederversammlung nur mit den Stimmen von zwei Drittel aller Mitglieder erfolgen. Wird diese Zahl nicht erreicht, so ist innerhalb von 14 Tagen eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einfacher Stimmenmehrheit die Auflösung und Verwendung des Vereinsvermögens beschliessen kann.�
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